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Eingabe für die Aufnahme von Straßen in das Straßenreinigungsverzeichnis 
hier: Beschluss aus der Sitzung der Bezirksvertretung Nippes vom 11.06.2008, TOP 2.1 

"Die Bezirksvertretung Nippes bittet die Verwaltung und die Stadtentwässerungsbetriebe, die Voraus-
setzungen zu schaffen, damit der Klarissenweg und der Cellitinnenweg möglichst bald endgültig aus-
gebaut und in das Straßenreinigungsverzeichnis aufgenommen werden können." 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Voraussetzungen für eine Aufnahme von Straßen in das Straßenreinigungsverzeichnis können 
erst nach endgültigem Ausbau der Straßen erfüllt werden. Da es sich bei dem Klarissenweg und dem 
Cellitinnenweg um Maßnahmen handelt die in direktem Zusammenhang mit dem Verkehrskonzept 
Weidenpesch stehen kann zurzeit keine Aussage zum endgültigen Ausbau getroffen werden. Zudem 
muss der von den Stadtentwässerungsbetrieben geplante Neubau eines Entwässerungskanals ab-
gewartet werden bevor mit dem Ausbau begonnen werden kann. Somit sind der Verwaltung derzeit 
keine Möglichkeiten gegeben eine kurzfristige Fertigstellung der genannten Maßnahmen zu gewähr-
leisten und die Aufnahme der Straßen in das Straßenreinigungsverzeichnis zu beschleunigen 
 


	Eingabe für die Aufnahme von Straßen in das Straßenreinigungsverzeichnishier: Beschluss aus der Sitzung der Bezirksvertretung Nippes vom 11.06.2008, TOP 2.1

